
ANHANG II 
 

HARMONISIERTE MITTEILUNG ÜBER DAS GESETZLICHE 
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT 

Die harmonisierte Mitteilung hat gestalterisch und inhaltlich wie folgt auszusehen: 
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Erläuterungen: 
 

(1) Keines der Elemente der harmonisierten Mitteilung ist editierbar. 
(2) Für die Mitteilung gelten folgende Farbwerte: 

 a) Blau: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100% M:80% Y:0% K:0%, RGB: R:0% G:51% B:153%, 
HEX: #003399; 
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 b) Gelb: Pantone Yellow C, CMYK: C:0% M:0% Y:100% K:0%, RGB: R:255% G:237% B:0%, HEX: 
#FFEDOO; 

 c) Schwarz: Pantone Black 6 C, CMYK: Schwarz, RGB: R:0% G:0% B:0%, HEX: #000000; 
 d) Weiß: Pantone 000C, CMYK: Weiß, RGB: R:255% G:255% B:255%, HEX: #FFFFFF. 

(3) Der QR-Code führt zur Sprachauswahl für den Abschnitt über das gesetzliche Gewährleistungsrecht im 
Portal „Ihr Europa“. Der QR-Code muss unter normalen Beleuchtungsbedingungen mit einem mobilen 
Standardgerät ablesbar sein. 

(4) Bei Verträgen, bei denen es sich nicht um über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossene 
Fernabsatzverträge handelt, kann die harmonisierte Mitteilung farbig (CMYK) oder schwarz-weiß sein. Die 
Mindestgröße der harmonisierten Mitteilung beträgt A4; sie kann aber auch in größeren Formaten (A3, A2, A1) 
gedruckt werden. 

(5) Bei über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen Fernabsatzverträgen muss die harmonisierte 
Mitteilung über das gesetzliche Gewährleistungsrecht farbig (RGB) sein. 
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